Kriterien über Zuordnung der Schiedsrichter/-innen zu ihrem Verein gemäß

                                         NFV- Satzung und - Ordnungen

1. Grundsätzlich hat jeder Verein bei Meldung seiner am Spielbetrieb teilnehmenden

     Mannschaften die gleiche Anzahl von Schiedsrichtern zu melden, die den

     Voraussetzungen der Schiedsrichter-Ordnung (SRO) entsprechen müssen (§ 11 
     Abs. 2, 3 Spielordnung).


2. Der Kreis-Schiedsrichterausschuss ist für das Befinden der An- oder Aberkennung

      der Befähigung als Schiedsrichter zuständig. Er erfasst alle bestätigten Schiedsrichter     (SR) und Jung-Schiedsrichter (JSR) und führt darüber einen Nachweis. Er überwacht die

    Erfüllung des Schiedsrichter-Solls durch die Vereine (§ 2 Abs. 3 b, c, d SRO).


3. Die Anerkennung mit Befähigung eines Schiedsrichters setzt die Mitgliedschaft in

    einem Verbandsverein des Kreises Peine voraus. Mit Vollendung des 14. Lebensjahres

 kann der Schiedsrichter als Jung -SR, mit Vollendung des 16. Lebensjahres als 
 Herren - SR eingesetzt werden. Er kann als SR erst anerkannt werden, wenn er nach       Ablegung seiner Anwärterprüfung mindestens drei Spiele geleitet oder dreimal als SR-    Assistent fungiert hat und ihm ein SR-Ausweis ausgestellt wurde (§ 3 SRO). Rechte und Pflichten ergeben sich aus den Vorschriften der §§ 5-9 SRO.


4. Jung-Schiedsrichter ist, wer das 14., aber noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat.

     Sie werden mit Spielleitungen im Juniorenbereich betraut. Sie können im Herren- und

Frauenbereich als SR-Assistenten angesetzt werden (§ 10, Abs. 1, 4 SRO). Mit               Vollendung des 16., spätestens aber mit Vollendung des 18. Lebensjahres werden die Jung- Schiedsrichter ohne besondere Prüfung als Schiedsrichter übernommen und anerkannt (§ 12 Abs. 1 SRO).


5. Zur Schiedsrichter-Fortbildung haben alle SR an den regelmäßigen

     Lehrveranstaltungen des Kreises teilzunehmen. Einmal in jedem Jahr müssen die aktiven

    SR eine Leistungsprüfung ablegen (§ 17, Abs. 1, 2 SRO). Es handelt sich um eine

    Pflichtteilnahme. Nur eine zu akzeptierende Entschuldigung entbindet von der Teilnahme.

    Ausnahmen:

    Lebensältere SR, sich um das SR-Wesen verdient gemachte, aber hin und wieder aktive

   SR, nehmen ebenfalls teil, ohne die Prüfung ablegen zu müssen.


5.1 Schiedsrichterbeobachter müssen an einem jährlichen Beobachterlehrgang

      teilnehmen, entweder auf Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene.


5.2 Der Kreis- SR-Ausschuss bietet im Jahr insgesamt 10 Pflicht-Lehrabende und

      diverse Lehrveranstaltungen an. Ein für seinen Verein anzurechnender SR muss

       mindestens an 4 Pflicht-Lehrabenden (mind. 1 Teilnahme pro Halbserie) anwesend sein.

       Dieses gilt auch für SR-Beobachter.

6. Ein Schiedsrichter hat während einer Spielzeit mindestens 15 Spiele (Meisterschaftsbzw.

    Freundschaftsspiele oder Spielleitungen in der Halle als Spieltag) zu leiten, davon

    mindestens acht Spiele in einer Halbserie. Hierbei werden Einsätze als SR-Assistenten

    angerechnet.


6.1 Ein Schiedsrichter-Beobachter hat während einer Spielzeit mindestens zehn SR –

      Beobachtungen durchzuführen. Ausnahme: Er ist als aktiver SR oder Funktionsträger i.S.

      von Ziffer 7.


7. Schiedsrichter-Beobachter oder Funktionsträger im NFV- Kreis, - Bezirk, -Verband,

    die passive Schiedsrichter sind, werden aufgrund ihrer ehrenamtlichen, zeit- und

  arbeitsintensive Tätigkeit z.B. im Verband, Ausschüssen, Sportgericht, als für ihren Verein anzurechnende Schiedsrichter anerkannt. Anzuerkennen sind auch Ehrenvorsitzende /
   Ehrenmitglieder des NFV Kreis Peine, die auf der Schiedsrichterliste als passive Schiedsrichter geführt werden.


8. Diese Kriterien sind für Schiedsrichter und Vereine bindend. Bei individuellen

   Abweichungen von diesen Kriterien, durch z.B. Krankheiten, bei Vorfällen beruflicher oder

   familiärer Art pp., entscheidet der Schiedsrichter-Ausschuss über Anerkennung des

   betreffenden SRs für seinen Verein.


8.1 Nichtanrechnung auf das SR-Soll:

     SR, die sich während einer laufenden Spielzeit abmelden, bzw. nicht mehr zur Verfügung

     stehen oder von der SR-Liste gestrichen werden,

     SR, die im laufenden Spieljahr in einen anderen Kreisverband bzw. Landesverband

     wechseln.


9. Die Überprüfung der Erfüllung dieser Kriterien, die eine Anerkennung für den Verein

    voraussetzen, erfolgt nach Ablauf eines Spieljahres durch den SR- Ausschuss.


10. Vereine, die gegen die Ausführungen des § 11 Abs. 2 der Spielordnung verstoßen,

      werden nach Ablauf einer Spielzeit pro fehlenden Schiedsrichter wie folgt bestraft

      (Strafbestimmungen als Bestandteil der SpO, Anhang Abs. 12)

 Gewertet werden Herren- und Altherrenmannschaften 11er und 9er, 
 (ohne Ü40-/ Ü 50 - Mannschaften); A-, B-, C-11er // 9er und D-Junioren 11er                Mannschaften, Frauenteams:
      Vereine auf Kreisebene: 100,00 €

      Vereine auf Bezirksebene 125,00 €

      Vereine ab Niedersachsenliga: 150,00 €

      Diese Beträge werden für die jeweils auf der betreffenden Ebene angesiedelten

      Mannschaft erhoben, für die kein SR gestellt wird.

      Grundlage für eine Bestrafung sind die zu Beginn einer Spielserie gemeldeten und zum

      Spielbetrieb zugelassenen Mannschaften, zu deren Spiele SR/-innen oder SR                                 Assistenten vom SR-Ausschuss angesetzt werden.

11. Vereine mit einem Übersoll an Schiedsrichtern erhalten zweckgebunden für jeden

      Schiedsrichter über dem Soll 100,00 € ausgezahlt.

      Diese Auszahlungssummen sind dem Topf der eingehenden Strafen der Vereine (obige

     Ziff. 10) zu entnehmen. Sollten keine Strafgelder der Vereine mehr eingehen, weil keine

     diesbezügliche Verstöße mehr vorliegen, können auch keine Gelder für ein Übersoll an

     Schiedsrichtern ausgezahlt werden.

12. Gültigkeit

      Diese Ausschreibung tritt am 01.07.2005 in Kraft.


    gez. Josef F. Hanke, Kreisvorsitzender

